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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15 /422

Kleine Anfrage der Fraktion der CDU vom 16. November 1999

Mögliche weitere Gebietsvorschläge nach der Flora-Fauna-Habitat Richtli-
nie (FFH-Richtlinie) für das Land Bremen

Gemäß der FFH-Richtlinie wurden 1998 entsprechend der Eigenzuständigkeit der
Bundesländer das Gebiet „Untere Wümme“ und Teilflächen der „Borgfelder
Wümmewiesen“ (ca. 445 ha) in Bremen an den Bundesminister für Umwelt gemel-
det. Nunmehr sind kurzfristig Überlegungen angestellt worden, in einer 2. Tranche
weitere eventuell noch in Frage kommende Gebiete zu melden. Entsprechende
Überlegungen stehen zurzeit in sich widersprechenden Bewertungen zur Diskus-
sion.

Der Senat wird deshalb um Auskunft gebeten:

1. Wie ist der Sachstand der Gebietsvorschläge

— Weddewarder Außendeichsland,

— Hollerland,

— Kuhgrabensee,

— Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest,

— Grambker Feldmarksee,

— Außendeichsland der Lesum,

— Werderland,

— Niedervieland-West,

— Blockland?

1.1 nach den im Anhang I beschriebenen evtl. zutreffenden Kriterien mit Code-
nummern?

1.1.1 nach den gutachterlichen Grundlagen der in 1.1. beschriebenen Gebiete mit
Darstellung von Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Ergebnis und Datum
der Erhebung sowie der Kartierung des räumlich umfassten Gebietes?

1.1.2 nach der Abstimmung mit dem Land Niedersachsen sowie den Bewertungs-
verfahren in Niedersachsen zu Anhang I?

1.2 in den vorgeschlagenen Gebieten über evtl. anzufindende Tiere und Pflan-
zen, unterteilt nach Tieren und Pflanzen entsprechend der Reihenfolge in
Anhang II?

1.2.1 nach den jeweiligen gutachterlichen Grundlagen der Feststellungen der in
1.2 genannten  Gebiete mit Darstellung von Auftrag, Auftraggeber, Auftrag-
nehmer, Ergebnis und Datum der Erhebung sowie des räumlich umfassten
Gebietes?

1.2.2 nach der Nennung der in 1.2. genannten Mess-/Prüfpunkte in den jeweili-
gen Gebieten, genaue Anzahl der Vorkommen in welchem Prüfgebiet mit
Erstellungsdatum sowie jeweilige Kartierung?

1.2.3. nach der Abstimmung mit dem Land Niedersachsen sowie des Bewertungs-
verfahrens in Niedersachsen zu Anhang II?
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2. Wie lautet die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zu den vorge-
schlagenen Gebieten?

3. Welche Stadtentwicklungsziele im Rahmen der Sanierung sind in den jewei-
ligen Gebieten geplant oder werden diskutiert?

Viola Mull, Eckhoff und Fraktion der CDU

D a z u

Antwort des Senats vom 15. August 2000

Die o. a. Anfrage beantwortet der Senat wie folgt:

Zu Frage 1.: Wie ist der Sachstand der Gebietsvorschläge

— Weddewarder Außendeichsland,

— Hollerland,

— Kuhgrabensee,

— Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest,

— Grambker Feldmarksee,

— Außendeichsland der Lesum,

— Werderland,

— Niedervieland-West,

— Blockland?

Zu Frage 1.1: nach den im Anhang I beschriebenen evtl. zutreffenden Kriterien mit
Codenummern?

Zu Frage 1.1.1: nach den gutachterlichen Grundlagen der in 1.1. beschriebenen
Gebiete mit Darstellung von Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Ergebnis und
Datum der Erhebung sowie der Kartierung des räumlich umfassten Gebietes?

Zu Frage 1.1.2: nach der Abstimmung mit dem Land Niedersachsen sowie den
Bewertungsverfahren in Niedersachsen zu Anhang I?

Zu Frage 1.2: in den vorgeschlagenen Gebieten über evtl. anzufindende Tiere und
Pflanzen, unterteilt nach Tieren und Pflanzen entsprechend der Reihenfolge in An-
hang II?

Zu Frage 1.2.1: nach den jeweiligen gutachterlichen Grundlagen der Feststellun-
gen der in 1.2 genannten  Gebiete mit Darstellung von Auftrag, Auftraggeber, Auf-
tragnehmer, Ergebnis und Datum der Erhebung sowie des räumlich umfassten Ge-
bietes?

Zu Frage 1.2.2: nach der Nennung der in 1.2. genannten Mess-/Prüfpunkte in den
jeweiligen Gebieten, genaue Anzahl der Vorkommen in welchem Prüfgebiet mit
Erstellungsdatum sowie jeweilige Kartierung?

Zu Frage 1.2.3.: nach der Abstimmung mit dem Land Niedersachsen sowie des
Bewertungsverfahrens in Niedersachsen zu Anhang II?

Der Senat hat in seinen Beschlüssen vom 14. Dezember 1999 (Tranche 2 a) und
28. März 2000 (Tranche 2 b) die Gebietsvorschläge zur abschließenden Umsetzung
der FFH-Richtlinie benannt. Die gewünschten Detailinformationen wurden im
Rahmen der in diesem Zusammenhang beauftragen externen Gutachten zur Be-
wertung der von der obersten Naturschutzbehörde vorgeschlagenen Gebiete auf-
gearbeitet. Diese Gutachten sind allen in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen
zugänglich gemacht worden.
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Zu Frage 2.: Wie lautet die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zu den vor-
geschlagenen Gebieten?

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Bremen zu den einzelnen vorge-
schlagenen Gebieten ist als Anlage 1 beigefügt.

Zu Frage 3.: Welche Stadtentwicklungsziele im Rahmen der Sanierung sind in den
jeweiligen Gebieten geplant oder werden diskutiert?

Die in der Koalitionsvereinbarung für die 15. Wahlperiode der Bürgerschaft
(Lantag) 1999 bis 2003 enthaltenen Aussagen über Pläne und Projekte für den Be-
reich der Gebietsvorschläge sind der Zusammenstellung in Anlage 2 zu entneh-
men. Es wird darauf hingewiesen, dass nur ein Teil der dort aufgeführten Gebiete in
der abschließenden Meldung von FFH-Gebietsvorschlägen enthalten sind.
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